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AuszuG AUS DEM PRoToKoLL
DES

REGIERUNGsRATEs DES KANTONS S0L0THuRN
VOM

8. Septembe±‘ 1945. Nr. 4231,

1. Mit BeschluSS vom 23. Oktober 1944 hat die Gemeindever—

sammlung von ~ der Abänderung des Beba.uungsplafles an der Ober—
dorfstrasse die Genehmigung erteilt, Diese planabänderUng ist vor—

schx‘ift8gem~S8 innert 30 T~‘gen öff entlieh aufgelegefl4 Einsprachefl und

Beschwerden sind keine eingegangen. Die vorgesehene Abänderw2g des

Beb~W1ngSp1afle8 bringt ein~ Verbesserung der Verkehrsverhältnisse mit

sieh und kann ohne weite~‘eEi geriehniigt werden.
II~ J~m 21. Juli 1945 hat die GemejhdeverSa~n1Uflg von Winzna~5.

einer Verlegung der Stra~se 17 nach Westen ihre Zusti1Tu~Ung er~ei1t.

Die interessierten Eigertttiinei~ der Grimdst~eke G,B. Winznau Nr. 865,
866, 318 und 166 haben sich schriftlich mit dieser P1anab~nderUflg in

jeder Hinsieht einverstanden erklärt. Wiewohl dieser abgeänderte Be

bauungsplan nicht dem seinerzeit öffentlich aufgel~tefl Bebauungsplan

entspricht, kann ihm bei diesen Verhältnissen ohne weiteres die Ge—

nel-imigimg erteilt werden, Das Projekt ist im Einvernehmen mit dem

Bau—Departement ausgearbeitet worden.

III. Es wird daher
beschlossen:

Der von der QemeindeVersalrilfllUflg von Winznau am 23. Oktober

1944 bzw. 21, Juli 1945 genehmigten Abänderung der BebauungsPläne für

die ~berdorfstrasse und die Friedhofstrasse (Strasse Nr. 17) wird

die~ erteilt.
Geneliinigungsgebühr: Fr. 20,--) ~. . / / ~

Publikationgtaxe: Fr. 10,50)8 ats~anzle1 7,45-40~25 1N.
Deje%a~.~b~‘

Bau—Departement (3), mit Akten.
Kantons-Ingenieur (3), mit 1 genehmigten Planexemplar
Kantonsbaumeister (2), mit 1 genehmigten Planexemplar.
~mam~naint der Einwohnergerneinde Winznau (2), mit 1 genehmigten

Planexemplar (Nachnahme).
Kreisbauamt II, Olten,
Kantonsbuchhaltang und Finanzkontrolle (2).
Staatskasse,
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